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Unternehmer ohne Sntfchäbigunggpflidjt unentgeltlich
benufd merben.

§6. QualitätbegSJtaterialgunbberArbeit.
©ämtliche SJtaterialien foKen in Qualität, mie bie Vor»
fdjrift bei ber Sßreigeingabe lautet, berroenbet merben;
ebenfo foil bie Arbeit berfelben fohform fein. Ser 3luf=
traggeber ift befugt, Srja§ für minbermertige SRaterial»
beftanbteile ober bergleichen Arbeit ju berlangen, unb
fofern bieg nach mieberholter Mahnung bom Unter»
nehmer nicht befolgt roirb, bon anberroärtg auf Soften
beg lectern h^rfteden ju laffen.

§ 7. Anfertigung bon SOtufterftüden. Ser
Auftraggeber ift berechtigt, bei einer namhaften VefieKung
SJtufter z« berlangen, roeldje nach ©uthei^urtg für bie

übrige Arbeit maggebenb finb. Sie SWufterftüdfe finb
(Eigentum beg Auftraggeberg unb hat berfelbe ben Ve»

trag beg Sinjel'Angeboteg bem ßieferanten ju bejahten.
§ 8. Sagloffnarbeiten. Arbeiten, bie ihrer

Statur gemäg im Saglohne auggeführt merben müffen,
finb bom Auftraggeber (Bauherrn) ober beffen ©teK»
bertreter (Vaufüljrer) fchriftlich bem Unternehmer auf»
Zutragen unb nach Augführung bie Angabe über Arbeitg»
jeit unb ÜJtateriaKieferung gu beglaubigen. Stur münblich
anbefohlene Saglohnarbeit berpflid)tet nicht jur Aug»
führung.

§ 9. Stichtigleit ber glätte unb 97èaße. Ser
Unternehmer hat Sßläne unb SDta§e ber ju liefernben
Arbeit nachziehen unb ebentueHe Unrichtigleiten ge=
hörigen Qrteg anzuzeigen.

§ 10. Vollenbunggfriften. gür gertigfteKung
einer übergebenen Arbeit fann ein VoKenbunggtermin
feftgeftellt merben. Siefer Sermin foil innert ber ©renje
ber 3eit ft<h bemegen, bie bem Unternehmer bei gutem
SöiHen unb thatïrâftigem Singreifen bie SJtöglichleit läfet,
bie übernommene Arbeit folib unb funftgerecgt augju»
führen. gfi ber Unternehmer burch fehlen ber fßläne,
abänbern berfelben ober burch Verzögerung oorgepenber
Arbeiten anberer Unternehmer in feiner Arbeit geljinbert,
fo ift entfprechenbe Verlängerung beg VoKenbunggtermineg
anzunehmen. Vertraglich üorgefehene Konüentionalftrafe
bei felbftöerfchulbeter Verfpätung beg Vollenbunggterming
barf per Sag nicht mehr alg V2 7» öer Afforbfumme
betragen. Vor Veginn beg Anfchlageng foil bie ©ipfer»
arbeit bollftänbig troden fein.

gallg ber Unternehmer aufgeforbert mirb, auf nicht
trodenen Vi) anzufragen, fann fid) berfel6e aller hieraug
entftehenben golgett entfchlagen.

Vefonbere Vereinbarungen borbehalten, foil bag An»
fchlagen fed)g Sßochen nach Veginn beenbet fein.

§11. Arbeiterftreif. Arbeitgberhinberung infolge
©treif mirb alg force majeur (höhere ©eroalt) ange»
fehen, unb mufj ber VoKenbunggtermin um beren $eit=
bauer berlängert merben.

§ 12. Sjefution. SBenn ber Unternehmer bie
herjuftellenben Arbeiten nicht in ber Sffieife, mie bertraglidh
borgefehen, augführt, bag SJtaierial fich alg minber»
roertig ermeift unb ber Vollettbunggtermin in feinem
galle innegehalten merben fann, fo' fleht bem Auftrag»
geber bag Stecht ju, bie bezügliche Arbeit burch anbere

gachleute augführen ju laffen uub jmar auf Soften
beg Unternehmerg.

§ 13. Aug mag. Arbeiten, melche auf Augmag
übergeben morben finb, follen nach gertigftellung unter
Affiftenj beiber Kontrahenten ober beren ©teHbertreter
nach üblicher Söeife gemeffen merben.

§ 14. Abfchlaggjahlungen. Vei normalem
gortgange ber Arbeiten finb bem Unternehmer mährenb
beg Vaueg auf Verlangen Abfchlaggjahlungen big auf
80 ®/o ber roirflid) geleifteten, borfchriftggemäg augge»
führten Arbeiten ju öerabfolgett. Vejügliche ©efuche

finb minbefteng fünf Sage oor bem geroünfchten ^ahlungg»
termin fchriftlich ju ftellen. Vermeigert ber Aufttrag»
geber geroünfdjte Abfchlaggjahlungen ohne genügenbe
Urfache, fo fann ber Unternehmer feine Arbeitglieferung
fiftieren, unb ber VoKenbunggtermin fäKt auger Acht.

§ 15. Stach VoKenbung fämtlicher Arbeiten, etmaige
Srgänjung unb Stachhilfe inbegriffen, unb nach V^üfung
ber SDtagurfunbe finbet bie Abnahme ber Arbeit ftatt,
unb ber Unternehmer hat Stechnung ju ftellen. Sine
Verzögerung ber öer Rechnung unb ber
Stage sc. barf nicht länger alg einen Stonat bauern.
gft biefe grift überfdhritteti, fo hat ber Auftraggeber
bie Stechnung beg Unternehmerg alg für ihn öerbinblich
anjuerfennen.

§ 16. @ar an tie. Ser Unternehmer hat üom
Sage ber gertigfieKung ber Arbeit für bie Sauer eineg

gafjreg für ©olibität feiner Arbeit gut j" flehen nnö
aKe mährenb biefer $eit infolge fehlerhafter Augführung
ober fchlechter SOtaterialien fdjabhaft gemorbenen ©egen»
ftänbe ju üerbeffern. Srgibf fich, öag infolge geucgtigfeit
ber Stäume ©chmeKen beg |>olzmaterialg fonftatiert
merben fann, mag burch fpätereg Augtrodnen bag $u»
fammenfchminben unb SBerfert beg ^oljeg, Stiffe, Auf»
gehen ber gugen unb ©ehrungen zur golge hat, fo
faHen baburch notmenbig gemorbene Reparaturen ober
Srfag neuer Veftanbteile ju ßaften beg Auftraggeberg.

Vei fonftatierter Ueberljeizung ber Stäume auf über
15® R. ift eine ©arantie für ©chroinben, äöachfen ober
Stiffigmerben bon Arbeiten auggefchloffen.

§ 17. gürforge für bie Arbeiter, Ser Unter»
nehmer ift gehalten, gegen Vefchäbigung feiner Arbeiter
bei ber Arbeit bie nötigen Anorbnungen ju treffen unb
biefelben gegen UnfaK jn berfid)ern.

§ 18. Sob ober Konfurgbe§Unternehmerg,
gm Sobeg» ober KonîurgfaKe beg llnternegmerg gehen
bie Verpflichtungen auf beffen Srben bejm. auf bie
SOtaffe über, fofern ber VefteKer nicht üorjieht, gegen Ver»
gütung ber bannjumal bereitg geleifteten Arbeiten bon
bem Vertrage zatâ^èutreten. Ueber bezügliche Ver»
gütung entfdjeibet ebent. bag in § 19 borgefeljene ©cgiebg»
gericht.

§ 19. Streitigkeiten, $ur ©chlidhtung unb
Sinigung bon aKfäKigen Sifferenjen jtbif^en Auftrag»
geber unb Unternehmer haben bie Kontrahenten ein
©chiebggericht anjuerfennen, unb zwar in ber SBeife,
bag jebe Partei einen fadjfunbigen Vertrauengmann
roählt unb biefe beiben legtern einen Obmann beftimmen.
Siefeg ©chiebggericht entfcheibet enbgültig unb berbinblich
für beibe Seile über bie ftreitige Angelegenheit. ©oKten
fich öie beiben ©djiebgrichter betr. einen Obmann nicht
einigen fönnen, fo hat ber ©eridjtgpräfibent im Somijil=
freig beg ftreitigen Objefteg ben Obmann ju ernennen.

(Similize Drtgtnal*2J?tttritungen.) iRaclj&tud bertoten.

Sie gimmembeiien beg äßerfftattgebäubed ber ©irafanftatt
Stegenêborf an Âletjbobm it. (Sie. in gürtdf) V.

S^ulfianêbau Sîialltietl. ®ie @rb», Alauter», $ad)bccter= unb
©rfjretneratbeiten, fowie bie ©anbfieinlleferung an Sitblnig & SHitter,
Sbbaltoeil ; gimnterarbelien an SUf. ©tjfrtg, SCpaltueii ; ©tanülieferung
an ©ranitioerf ©urtneKen unb ©enoffenfdjaft fdjtueij. ©ranitftein»
brucbbefifeer, 3iirtd) ; ©ifenliefctung an 3ul. @d)od) u. Sie., Qiiri^ ;
Sßarguetarbeiten an SBilf). .<0itnjifer, Sfjaltoeil ; fanitäre Slntage an
§einr. Ufcinger, SCpaltoeil ; 3Jia!etarbeiten an itßtlf). Zollinger, SCbalioeit.

ytenoüation beê ^fortbaufeê „©tilth" auf bem ^errenatfer ©djaff»
[laufen. SBerpubarbeit an 21. Stamm, ©ipfermeifter ; SJtalerarbeit an
©. ©iinter, Sffialermeifter, beibe in Schaff (laufen.

©tbuünntdbau Sohentannen (SCpurgait). ©laferarbeiten an 21.

tetter, Sffieinfelben; Scfjrelnetarbeiten an Sfunjmann u, So., @t.@atten ;
SMerarbeiten an Sßartt), 23if^of8jett; SBerpufcarbetten an fjilebpi,
aSifdjofSgett ; ©ipferarbeiten an 23olter, S3ifcf)of8jelI.
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Unternehmer ohne Entschädigungspflicht unentgeltlich
benutzt werden.

§6. Qualität des Materials und der Arbeit.
Sämtliche Materialien sollen in Qualität, wie die Vor-
schrift bei der Preiseingabe lautet, verwendet werden;
ebenso soll die Arbeit derselben konform sein. Der Aus-
traggeber ist befugt, Ersatz für minderwertige Material-
bestandteile oder dergleichen Arbeit zu verlangen, und
sofern dies nach wiederholter Mahnung vom Unter-
nehmer nicht befolgt wird, von anderwärts auf Kosten
des letztern herstellen zu lassen.

H 7. Anfertigung von Musterstücken. Der
Auftraggeber ist berechtigt, bei einer namhaften Bestellung
Muster zu verlangen, welche nach Gutheißung für die

übrige Arbeit maßgebend sind. Die Musterstücke sind
Eigentum des Auftraggebers und hat derselbe den Be-
trag des Einzel-Angebotes dem Lieferanten zu bezahlen.

H 8. Taglohnarbeiten. Arbeiten, die ihrer
Natur gemäß im Taglohne ausgeführt werden müssen,
sind vom Austraggeber (Bauherrn) oder dessen Stell-
Vertreter (Bauführer) schriftlich dem Unternehmer auf-
zutragen und nach Ausführung die Angabe über Arbeits-
zeit und Materiallieferung zu beglaubigen. Nur mündlich
anbefohlene Taglohnarbeit verpflichtet nicht zur Aus-
führung.

Z 9. Richtigkeit der Pläne und Maße. Der
Unternehmer hat Pläne und Maße der zu liefernden
Arbeit nachzusehen und eventuelle Unrichtigkeiten ge-
hörigen Ortes anzuzeigen.

§ 10. Vollendungsfristen. Für Fertigstellung
einer übergebenen Arbeit kann ein Vollendungstermin
festgestellt werden. Dieser Termin soll innert der Grenze
der Zeit sich bewegen, die dem Unternehmer bei gutem
Willen und thatkräftigem Eingreifen die Möglichkeit läßt,
die übernommene Arbeit solid und kunstgerecht auszu-
führen. Ist der Unternehmer durch fehlen der Pläne,
abändern derselben oder durch Verzögerung vorgehender
Arbeiten anderer Unternehmer in seiner Arbeit gehindert,
so ist entsprechende Verlängerung des Vollendungstermines
anzunehmen. Vertraglich vorgesehene Konventionalstrafe
bei selbstverschuldeter Verspätung des Vollendungstermins
darf per Tag nicht mehr als V-"/» der Akkordsumme
betragen. Vor Beginn des Anschlagens soll die Gipser-
arbeit vollständig trocken sein.

Falls der Unternehmer aufgefordert wird, auf nicht
trockenen Putz anzuschlagen, kann sich derselbe aller hieraus
entstehenden Folgen entschlagen.

Besondere Vereinbarungen vorbehalten, soll das An-
schlagen sechs Wochen nach Beginn beendet sein.

§11. Arbeiterstreik. Arbeitsverhinderung infolge
Streik wird als lores umssur (höhere Gewalt) ange-
sehen, und muß der Vollendungstermin um deren Zeit-
dauer verlängert werden.

§ 12. Exekution. Wenn der Unternehmer die
herzustellenden Arbeiten nicht in der Weise, wie vertraglich
vorgesehen, ausführt, das Material sich als minder-
wertig erweist und der Vollendungstermin in keinem

Falle innegehalten werden kann, so steht dem Auftrag-
geber das Recht zu, die bezügliche Arbeit durch andere
Fachleute ausführen zu lassen und zwar auf Kosten
des Unternehmers.

§ 13. Ausmaß. Arbeiten, welche auf Ausmaß
übergeben worden sind, sollen nach Fertigstellung unter
Assistenz beider Kontrahenten oder deren Stellvertreter
nach üblicher Weise gemessen werden.

§ 14. Abschlagszahlungen. Bei normalem
Fortgange der Arbeiten sind dem Unternehmer während
des Baues auf Verlangen Abschlagszahlungen bis auf
80°/o der wirklich geleisteten, vorschriftsgemäß ausge-
führten Arbeiten zu verabfolgen. Bezügliche Gesuche

sind mindestens fünf Tage vor dem gewünschten Zahlungs-
termin schriftlich zu stellen. Verweigert der Aufttrag-
geber gewünschte Abschlagszahlungen ohne genügende
Ursache, so kann der Unternehmer seine Arbeitslieferung
sistieren, und der Vollendungstermin fällt außer Acht.

K 15. Nach Vollendung sämtlicher Arbeiten, etwaige
Ergänzung und Nachhilfe inbegrisfen, und nach Prüfung
der Maßurkunde findet die Abnahme der Arbeit statt,
und der Unternehmer hat Rechnung zu stellen. Eine
Verzögerung der Prüfung der Rechnung und der
Maße zc. darf nicht länger als einen Monat dauern.
Ist diese Frist überschritten, so hat der Aufttraggeber
die Rechnung des Unternehmers als für ihn verbindlich
anzuerkennen.

§ 16. Garantie. Der Unternehmer hat vom
Tage der Fertigstellung der Arbeit für die Dauer eines
Jahres für Solidität seiner Arbeit gut zu stehen und
alle während dieser Zeit infolge fehlerhafter Ausführung
oder schlechter Materialien schadhaft gewordenen Gegen-
stände zu verbessern. Ergibt sich, daß infolge Feuchtigkeit
der Räume Schwellen des Holzmaterials konstatiert
werden kann, was durch späteres Austrocknen das Zu-
sammenschwinden und Werfen des Holzes, Risse, Auf-
gehen der Fugen und Gehrungen zur Folge hat, so

fallen dadurch notwendig gewordene Reparaturen oder
Ersatz neuer Bestandteile zu Lasten des Auftraggebers.

Bei konstatierter Ueberheizung der Räume auf über
15° R. ist eine Garantie für Schwinden, Wachsen oder
Rissigwerden von Arbeiten ausgeschlossen.

§ 17. Fürsorge für die Arbeiter- Der Unter-
nehmer ist gehalten, gegen Beschädigung seiner Arbeiter
bei der Arbeit die nötigen Anordnungen zu treffen und
dieselben gegen Unfall zu versichern.

§ 18. Tod oder Konkurs des Unternehmers.
Im Todes- oder Konkursfalle des Unternehmers gehen
die Verpflichtungen auf dessen Erben bezw. auf die
Masse über, sofern der Besteller nicht vorzieht, gegen Ver-
gütung der dannzumal bereits geleisteten Arbeiten von
dem Vertrage zurückzutreten. Ueber bezügliche Ver-
gütung entscheidet event, das in § 19 vorgesehene Schieds-
gericht.

§ 19. Streitigkeiten. Zur Schlichtung und
Einigung von allfälligen Differenzen zwischen Auftrag-
geber und Unternehmer haben die Kontrahenten ein
Schiedsgericht anzuerkennen, und zwar in der Weise,
daß jede Partei einen fachkundigen Vertrauensmann
wählt und diese beiden letztern einen Obmann bestimmen.
Dieses Schiedsgericht entscheidet endgültig und verbindlich
für beide Teile über die streitige Angelegenheit. Sollten
sich die beiden Schiedsrichter betr. einen Obmann nicht
einigen können, so hat der Gerichtspräsident im Domizil-
kreis des streitigen Objektes den Obmann zu ernennen.

Arbeit«- und Kieferungsiibertragungen.
(Amtliche Original-Mitteilungen.) Nachdruck verboten.

Die Zimmerarbeiten des Werlstattgebäudes der Strafanstalt
Regensdorf an Meybohm u. Cie. in Zürich V.

Schulhausbau Thalweil. Die Erd-, Maurer-, Dachdecker- und
Schretnerarbeiten, sowie die Sandsteinliefcrung an Ludwig â Ritter,
Thalweil; Zimmerarbeiten an Als. Syfrig, Thalweil; Granitlieferung
an Granitwerk Gurtnellen und Genossenschaft schweiz. Granitstein-
bruchbesitzer, Zürich; Eisenlteferung an Jul. Schoch u. Cie., Zürich;
Parteiarbeiten an Wilh. Hunziker, Thalweil; sanitäre Anlage an
Heinr. Utzinger, Thalweil ; Malerarbeiten an Wilh. Zollinger, Thalweil.

Renovation des Pfarrhauses „Griith" auf dem Herrenacker Schaff-
Hausen. Verputzarbeit an A. Stamm, Gipsermeistcr; Malerarbeit an
E. Günter, Malermeister, beide in Schaffhausen.

Schulhausbau Hohentannen (Thurgau). Glaserarbeiten an A.
Keller, Weinfelden; Schreinerarbeiten an Kunzmann u. Co., St. Gallen;
Malerarbeiten an Marty, Bischofszell; Verputzarbeiten an Fileppi,
Bischofszell; Gipserarbeiten an Bolter, Bischofszell.
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©djitlöanlliefenmg in bit Dbecfdjiite 2öt)I (grtdtDal). 10 ©tüct
an Slrnolb Seber, @d)retnermeiftcr, unb 10 ©iücf an SCfjeobor ©ffig,
©freiner, beibc in 2Bt)t (Stargau).

©djitlDûirô ©öftigbofen (£t)urgau). Sülemcnboben an Sffiafer in
SSuodjS, älnftridj an il)litmentf)alcr, ©utgen.

©djenttfmiite in öcr Slty îPalfricb (äßartau, @t. ©allen). ©ärnt»
liebe Sauarbeiten an Jgeinrieb iitratle, SSaumeifter, 2lämoo8»2Bart«u.

Steigere SKenouation ber .iiirdje in Olsberg (ftricftfjal). Samt«
licfje Arbeiten an Saumetfter $efj in SHfjeinfelben.

Sie Lieferung bon 8800 Stiirf gitlpegeln (für Sfofef Heller,
Sauunternefjmer, i£Batten|djtt>it»3Jturt) an bie Sambfjiegelei Reurieth,
3ürid).

öuettenfaffuttgen in ®2eit=Dberfrf)lntt (Sljurgnu). Oueüenfaffung
famt Sieferung beb SKaterialS an ©. §it ggenberger, Söaugefcfjäft, in
Seltbeim bei SBirctertfjur.

©afferberforgitng £)0.»©rtinSDad) (©olotljurn). ©ämitidje Sir»
beiten an ©uggettbüijl u. 27i«CCer, 3ürid).

©temtuek am gätfdjlmdj bei Sintbert. ©taumetjr unb SJtofir»

leitung an ©ebrüber 3Ji. u. SO. ©treiff, ©djwanben, unb lt. SSojjtjarb,
3ürid).

ffirftellung eines SllfjtoegeS in ber ©emeinbe ©eettitö i. !fir. an
©enta (Sarlo, Saumeifter in Salbajja bei StübltS Oßrtg.).

|lcrfd)tcï>cttctf.
ÜWtoberne SJtökl. Unter berfd)iebenen ©efidjtSpunften

ift bie SaSter fantonale ©eweröeauSftellung
feljr beachtenswert, ganj befonberS fann bie ÜRöbet»

brandje jum Sefuche empfohlen werben. Sie jeidmet
fidj wirïlid) burd) gebiegene Slrbeit aus. SSie p er»
warten war, fittb bie weiften gimmereinridltungen im
mobernen ©tiie gehalten, aber nic^t etwa in e£tra=
baganjen formen unb mit überlabenetn $ierat, wie
an ber tarifer SQSeltauSftetlung. Sie riihmlichft betannte
girma 2t. Saltié ftellt brei ßinittter aus im SQSerte bon
10,000 gr., bie als erfter ißreiS pr Serlofung ange»
tauft werben finb. SaS ^oljwerf ber ï)o§en Seele,
SSrüftungen, SC^üreinfaffurtgen ic., fowie bie SRöbel felbft
finb in SeleioSmanier angefertigt, b. h- e8 werben bie

Serjierungen (glachfdtaifcerei) mit ber 9Wafd)ine auSge-
fiitjrt. SiefeS Serfafjren madjt rapibe gortfdjritte j fdgiden
bod) granlfurterfirmen ibre äJiöbel nad) Safel, um
biefelben in SeleioSmanier ausführen p faffen.

Sergleidgen wir nun bas in Sern gegenwärtig
auSgeftellte moberne Sblöbel „fjrébéric" mit bem SRöbel
ber ©ewerbeauSftellung in Safel, fo ift wobt erftereê,
was Serprung anbelangt, baS aHereinfachfte. SßaS

jebod) bie gorm unb bie Sequemlid)feit anbetrifft, fo
barf mit Secgt behauptet werben, eS übertreffe alle
bisher erftettten mobertten ißolftermöbel unb eS h&t
beStjatb aud) in auswärtigen gadjlreifen ungeteilten
SeifaH gefunben. Sßürbe nun 5. S3. biefeS moberne
ißolftermöbel „grébéric" in oben erwähnter SeteioS»
manier üergiert, ober würbe aud) nur eine Kannellierung
angebracht, bann wäre bie Sleganj nod) bebeutenb er»

höbt. Sie §auptfad)e bleibt aber immer bie gorm im
allgemeinen unb bie Sequemlichfeit. Sin $auptfa!tor
ift noch ber, baff biefeS SUtöbet im ©egenfag p fßarifer
fjirmen 100 % billiger ju fteben tommt. („S3unb".)

S3auwefeit iit St. ©allen. (Äortefp.) 2>ie SBabl beS

S3auplabeS für eine neue Eatbolifd)e ir dje auf ber
SBSeftfeite ber ©tabt bot è" giemlidj lebhaften SluS»

einanberfebungen in aob Vereinen geführt.
®ie tatholifche Korporation hat für Siefen $wed ben

öuftgartenhügel erworben unb läme ber 9îeubau auf
eine überhöhte ©teile in bie unmittelbare Sîâbe ber
protefiantifeben ©t. üeonharbsfirebe ju ftehen. ®ie
©egner biefeS projettes behaupten nun, aus äfthetifdben,
baulichen unb fonftigen Sftüclficbten follte ein anberer
ißlab gewählt werben, ba ber in 9luSfid)t genommene
bie reformierte Kirche in ihrem Sffelt herunterfeben unb
ber neue Kir^enbau felbft nid)t ju gehöriger ©eltung
läme. SS wirb aud) barauf hingewiefen, bah Kirchen
örtlich möglichft auSeinanbergehal'ten, refp. berteilt auf»

geftellt werben foüten, bamit berartige heeborragenbe
Sauten eine jebe für ficb bon ihrem ©tanborte aus
bominiere unb jebe berfelben baburch bem ftäbtifchen
Silbe gur ^ierbe gerei^e. Kirchen bleiben Sabrljunberte
lang ftehen, fie finb bie SBabrjeichen ber ©täbte, baher
foüten auch bie ©teilen für biefelben befonberS forgfättig
ausgewählt werben. 3)iefe Sinwänbe gegen ben projet»
tierten Kirchenbau werben ohne allen Zweifel bon recht
bieten Sürgern anerlannt, leiber aber fdjeinen biefelben
nu^loS '^u fein, wie wir nämlich foeben erfahren, hat
ber tatholifche SlbminiftrationSrat erttärt, nach no<h=

maliger fJMfung p ber lleberjeugung getommen ju
fein, ber Suftgartenhügel fei als ber geeignetfte Sauplab
gu betrachten. 5Diefe Srtlärung würbe in ber legten
@i|ung beS tatholifchen Kollegiums abgegeben unb
fdieint eine Slenberung in ber SBahl beS SaupIafceS fomit
auSgefchloffen ju fein. A.

— Sahnhofumbau. 2)iefer Sage würbe bie
alte eiferne Ueberfahrtbrüde beim Sonwit abgebrochen.
Siefelbe ift bon ber Sifengiefjerei 81. Sritt an ber
Seufenerfirafje auf Slbbrud) angetauft worben. Sine
probiforifche böljerne Srüde bermittelt bis jur Srfteüung
beS neuen eifernen UebergangeS ben Sertebr jwifchen
bem £acben»SonwiIguartier unb ber Dberftrafee. S)aS

nörbtiche SBiberlager für bie neue Srücte geht ber Soll»
enbung entgegen, bas SDÎauerwert für ben einen ber
fßfeiler geht ebenfalls rafch in bie §öbe. Sant ber
günftigen äöitterung nehmen bie SrbbewegungS» unb
ißlanierungSarbeiten für ben ©üterbabnhof unb ben

äufjeren fRangierbahnhof einen guten gertgang. SJÎan

benügt bereits ein neues ©eleife für bie 8lufftetlung
leerer ißetfonenwagen. À.

— ®aS $oteI „Sinbe" wirb für bie ©efchäfts»3wecte
ber neuen ,,©t. ©aller §anbelSbanf" entfprechenb um»
gebaut werben. Ser ©afthof tann auf eine mehr als
100jährige Sergangenheit jurüctbliden. SaS jegige
ftattliche ©ebäube würbe Snbe ber 80et gahre erbaut.

Sauwefett in ^ug. Sie ©tabt ^ug bat ein neues

Saugefeg erhalten unb es foil nun im Sauwefen
enblid) möglid) fein, 0rbnung gu halten. SiSher, fagt
baS SottSblatt", war eS bem Sauamte unb
bem ©tabtrate beim beften SBillen in bielen gälten nicht
möglich, bie gewünfehte unb für ein ftäbtifdjeS ©emein»
wefen nötige Drbnung burchjuführen, inbem eS an ber
gehörigen gefeglichen ©runblage fehlte.

Sarbibmarttberiht ber Slllgemeinen Sarbib» unb
8lcetblen-©efeIIfd)aft m. b. £., Serlin NW., Schiffbauer»
bamm 25. gn bem oerftoffenen Serid)tSabfd)nitt berrfchte
Wieberum eine febr ruhige Stimmung üor unb haben
bie Umfäge gegen ben Sormonat taum eine Zunahme
erfahren. Sin ungünftiger Sinftufj Würbe auf bie ^ßreis»
biibung baburch ausgeübt, bah ein größerer Soften Sje»
cutionSware pr Sluttion angemetbe't würbe. SS gelang
gwar burch entfprechenbe SJiabnabmen, bie Stare wieber
aus bem SOÎartte p fchaffen, fobaf; effettiüe @efä)öfte
aus biefer partie niä)t pftanbe tarnen, bennod) finb
bie freibleibenben fefjr billigen Offerten, welche bei biefer
©elegenheit bort berfchiebenen Seiten herausgegeben
Würben, überall betannt geworben uttb biefer Utnftanb
beranta^te bie Konfumenten fowohl wie aud) bie £>änb»
1er bept. beS SinfaufS beS §erbft= unb SBinterbebarfeS
nod) ftarte, (]urüdhaltuug p üben unb fid) burdjauS
abwartenb jn herhalten. Sitt SeweiS für bie 9tid)tig=
feit ber an biefer ©teile beS öfteren ausgekrochenen
§lnfid)t, bah bie jegigen greife fich nid)t für bie Sauer
hatten fönnen, bürfte in ber Shatfadje liegen, bah eines
ber gröfjten norbifd)en SSerfe fich gezwungen fal), in
Siguibatiort p treten.^ @o unerfreulich biefe Sf)atfad)e
im atigemeinen auch ift, fo bürfte anbererfeitS irtbeffen
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Schulbanklieferung in die Oberschule Wyl (Frickthal). 10 Stück
an Arnold Leber, Schreinermeister, und 10 Stück an Theodor Essig,
Schreiner, beide in Wyl (Aargau).

Schulhaus Giittighofen (Thurgau) - Riemenboden an Wafer in
Buochs, Anstrich an Mumenthalcr, Sulgen.

Schermbaute in der Alp Palfries (Wartau, St. Gallen). Samt-
liche Bauarbeiten an Heinrich Knratle, Baumeister, Azmoos-Wartau.

Aeußere Renovation der Kirche in Olsberg (Frickthal). Samt-
liche Arbeiten an Baumeister Heß in Rheinfelden.

Die Lieferung von 8800 Stück Falzziegeln (für Josef Keller,
Bauunternehmer, Wallenschwil-Muri) an die Dampfziegelei Hcurieth,
Zürich.

Quellenfassungen in Mett-Oberschlatt (Thurgau). Ouellenfassung
samt Lieferung des Materials an E. Hu ggenberger, Baugeschäft, in
Veltheim bei Winterthur.

Wasserversorgung Ob.-Erlinsbach (Solothurn). Sämtliche Ar-
beiten an Guggenbühl u. Müller, Zürich.

Stauwehr am Fätschbach bei Linthal. Stauwehr und Rohr-
leitung an Gebrüder M. u. Th. Streifs, Schwanden, und U. Boßhard,
Zürich.

Erstellung eines Alpweges in der Gemeinde Seewis i. Pr. an
Centa Carlo, Baumeister in Dalvazza bei Küblis (Prtg.).

Verschiedenes.
Moderne Möbel. Unter verschiedenen Gesichtspunkten

ist die Basler kantonale Gewerbeausstellung
sehr beachtenswert, ganz besonders kann die Möbel-
branche zum Besuche empfohlen werden. Sie zeichnet
sich wirklich durch gediegene Arbeit aus. Wie zu er-
warten war, sind die meisten Zimmereinrichtungen im
modernen Stile gehalten, aber nicht etwa in extra-
vaganzen Formen und mit überladenem Zierat, wie
an der Pariser Weltausstellung. Die rühmlichst bekannte
Firma A. Balliö stellt drei Zimmer aus im Werte von
10,000 Fr., die als erster Preis zur Verlosung ange-
kauft worden sind. Das Holzwerk der hohen Decke,

Brüstungen, Thüreinfassungen zc., sowie die Möbel selbst

sind in Teleiosmanier angefertigt, d. h. es werden die

Verzierungen (Flachschnitzerei) mit der Maschine ausge-
führt. Dieses Verfahren macht rapide Fortschritte; schicken

doch Franksurterfirmen ihre Möbel nach Basel, um
dieselben in Teleiosmanier ausführen zu fassen.

Vergleichen wir nun das in Bern gegenwärtig
ausgestellte moderne Möbel „Frédéric" mit dem Möbel
der GeWerbeausstellung in Basel, so ist wohl ersteres,
was Verzierung anbelangt, das allereinfachste. Was
jedoch die Form und die Bequemlichkeit anbetrifft, so

darf mit Recht behauptet werden, es übertreffe alle
bisher erstellten modernen Polstermöbel und es hat
deshalb auch in auswärtigen Fachkreisen ungeteilten
Beifall gefunden. Würde nun z. B. dieses moderne
Polstermöbel „Frédéric" in oben erwähnter Teleios-
manier verziert, oder würde auch nur eine Kannellierung
angebracht, dann wäre die Eleganz noch bedeutend er-
höht. Die Hauptsache bleibt aber immer die Form im
allgemeinen und die Bequemlichkeit. Ein Hauptfaktor
ist noch der, daß dieses Möbel im Gegensatz zu Pariser
Firmen 100 "/« billiger zu stehen kommt. („Bund".)

Bauweseil in St. Galleu. (Korresp.) Die Wahl des

Bauplatzes für eine neue katholische Kirche auf der
Westseite der Stadt hat zu ziemlich lebhasten Aus-
einandersetzungen in Zeitungen und Vereinen geführt.
Die katholische Korporation hat für diesen Zweck den

Lustgartenhügel erworben und käme der Neubau auf
eine überhöhte Stelle in die unmittelbare Nähe der
protestantischen St. Leonhardskirche zu stehen. Die
Gegner dieses Projektes behaupten nun, aus ästhetischen,
baulichen und sonstigen Rücksichten sollte ein anderer
Platz gewählt werden, da der in Aussicht genommene
die reformierte Kirche in ihrem Effekt heruntersetzen und
der neue Kirchenbau selbst nicht zu gehöriger Geltung
käme. Es wird auch darauf hingewiesen, daß Kirchen
örtlich möglichst auseinandergehalten, resp, verteilt auf-

gestellt werden sollten, damit derartige hervorragende
Bauten eine jede für sich von ihrem Standorte aus
dominiere und jede derselben dadurch dem städtischen
Bilde zur Zierde gereiche. Kirchen bleiben Jahrhunderte
lang stehen, sie sind die Wahrzeichen der Städte, daher
sollten auch die Stellen für dieselben besonders sorgfältig
ausgewählt werden. Diese Einwände gegen den projek-
tierten Kirchenbau werden ohne allen Zweifel von recht
vielen Bürgern anerkannt, leider aber scheinen dieselben
nutzlos zu sein, wie wir nämlich soeben erfahren, hat
der katholische Administrationsrat erklärt, nach noch-
maliger Prüfung zu der Ueberzeugung gekommen zu
sein, der Lustgartenhügel sei als der geeignetste Bauplatz
zu betrachten. Diese Erklärung wurde in der letzten
Sitzung des katholischen Kollegiums abgegeben und
scheint eine Aenderung in der Wahl des Bauplatzes somit
ausgeschlossen zu sein. Z..

— Bahnhofumbau. Dieser Tage wurde die
alte eiserne Ueberfahrtbrücke beim Vonwil abgebrochen.
Dieselbe ist von der Eisengießerei A. Britt an der
Teufenerstraße auf Abbruch angekauft worden. Eine
provisorische hölzerne Brücke vermittelt bis zur Erstellung
des neuen eisernen Ueberganges den Verkehr zwischen
dem Lacden-Vonwilquartier und der Oberstraße. Das
nördliche Widerlager für die neue Brücke geht der Voll-
endung entgegen, das Mauerwerk für den einen der
Pfeiler geht ebenfalls rasch in die Höhe. Dank der
günstigen Witterung nehmen die Erdbewegungs- und
Planierungsarbeiten für den Güterbahnhof und den

äußeren Rangierbahnhof einen guten Fortgang. Man
benützt bereits ein neues Geleise für die Aufstellung
leerer Personenwagen. Z.

— Das Hotel „Linde" wird für die Geschäfts-Zwecke
der neuen „St. Galler Handelsbank" entsprechend um-
gebaut werden. Der Gasthof kann auf eine mehr als
100jährige Vergangenheit zurückblicken. Das jetzige
stattliche Gebäude wurde Ende der 80er Jahre erbaut.

Bauwesen in Zug. Die Stadt Zug hat ein neues

Baugesetz erhalten und es soll nun im Bauwesen
endlich möglich sein, Ordnung zu halten. Bisher, sagt
das „Zuger Volksblatt", war es dem Bauamte und
dem Stadtrate beim besten Willen in vielen Fällen nicht
möglich, die gewünschte und für ein städtisches Gemein-
Wesen nötige Ordnung durchzuführen, indem es an der
gehörigen gesetzlichen Grundlage fehlte.

Carbidmarktbericht der Allgemeinen Carbid- und
Acetylen-Gesellschaft m. b. H., Berlin Schiffbauer-
dämm 25. In dem verflossenen Berichtsabschnitt herrschte
wiederum eine sehr ruhige Stimmung vor und haben
die Umsätze gegen den Vormonat kaum eiue Zunahme
erfahren. Ein ungünstiger Einfluß wurde auf die Preis-
bildung dadurch ausgeübt, daß ein größerer Posten Exe-
cutionsware zur Auktion angemeldet wurde. Es gelang
zwar durch entsprechende Maßnahmen, die Ware wieder
aus dem Markte zu schaffen, sodaß effektive Geschäfte
aus dieser Partie nicht zustande kamen, dennoch sind
die freibleibenden sehr billigen Offerten, welche bei dieser

Gelegenheit von verschiedenen Seiten herausgegeben
wurden, überall bekannt geworden und dieser Umstand
veranlaßte die Konsumenten sowohl wie auch die Händ-
ler bezgl. des Einkaufs des Herbst- und Winterbedarfes
noch starke, Zurückhaltung zu üben und sich durchaus
abwartend zn verhalten. Ein Beweis für die Richtig-
keit der an dieser Stelle des öfteren ausgesprochenen
Ansicht, daß die jetzigen Preise sich nicht für die Dauer
halten können, dürfte in der Thatsache liegen, daß eines
der größten nordischen Werke sich gezwungen sah, in
Liquidation zu treten. So unerfreulich diese Thatsache
im allgemeinen auch ist, so dürfte andererseits indessen
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